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Öffentliche Sitzung des Kreistages am 7. Dezember 2020 
 
 

BESCHLÜSSE UND ZUSAGEN 
 

1. Bekanntgabe von in nicht öffentlichen Sitzungen gefassten Beschlüssen 
  
 Beschluss. 

Entfällt. 

Der Vorsitzende gibt bekannt: 

Der Kreistag hat in seiner heutigen nicht öffentlichen Sitzung Herrn Oswald Ammon für die 
Jahre 2021 - 2025 zum Kommunalen Beauftragten für die Belange von Menschen mit Be-
hinderung gewählt. Herr Ammon hatte das Amt schon bisher inne und ist demgemäß für 
weitere fünf Jahre gewählt. 

2. Kreishaushalt 2020; Budgetbericht zum 31.10.2020 
  
 Beschluss 

Entfällt. 

Die Mitglieder des Kreistags nehmen den Budgetbericht zum 31. Oktober 2020 sowie die 
ergänzenden Ausführungen des Vorsitzenden zur Kenntnis. 

3. Eigenbetrieb "Abfallwirtschaft Landkreis Konstanz"; 
Jahresabschluss 2019 

  
 Beschluss (einstimmig): 

Der Jahresabschluss wird wie folgt festgestellt: 
    2019   2018 
1.  Bilanzsumme 27.918.831,52 €  28.516.814,30 €  

1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf    
- das Anlagevermögen 3.992.274,06 €   4.277.690,06 € 
- das Umlaufvermögen 17.596.175,13 €   16.837.358,54 € 
- die Rechnungsabgrenzungsposten 4.666,33 €   21.763,70 € 

- 
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehl-
betrag 6.325.716,00 €   7.380.002,00 € 

1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf       
- das Eigenkapital 0,00 €   0,00 € 
- die Rückstellungen 26.938.450,94 €   27.845.811,08 € 
- die Verbindlichkeiten 980.380,58 €   671.003,22 € 

2. Ergebnis der Gewinn- u. Verlustrechnung 1.420.433,52 €  1.472.236,40 € 

 

Zuführung Rückstellung Kostenüberde-
ckung 366.147,52 € 

 
645.014,40 € 

  Betrag zur Tilgung des Verlustvortrags 1.054.286,00 €   827.222,00 € 
2.1 Summe der Erlöse und Erträge 13.397.287,02 €   12.478.635,69 € 
2.2 Summe der Aufwendungen 12.343.001,02 €   11.651.413,69 € 

3. Der Betriebsleitung wird Entlastung erteilt. 
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3.1 Eigenbetrieb "Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Konstanz"; 
Wirtschafts- und Finanzplan 2021 

  
 Beschluss (einstimmig): 

Der Wirtschafts- und Finanzplan 2021 für den Eigenbetrieb “Abfallwirtschaftsbetrieb 
Landkreis Konstanz” wird gemäß der Sitzungsvorlage beschlossen.  

4. Eigenbetrieb "Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) seehäsle" Radolfzell - Stockach; 
Wirtschaftsplan 2021 

  
 Beschluss (einstimmig): 

Der Wirtschaftsplan 2021 des EVU „seehäsle“ wird wie folgt beschlossen: 

1. Erfolgsplan  

Aufwendungen   3.983.400 EUR 
Erträge   2.557.600 EUR 
Voraussichtlicher Verlust                                                   1.425.800 EUR 

2. Vermögensplan 

Einnahmen und Ausgaben von je                                                    1.467.700 EUR 

3. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen:                                               0 EUR 

4. Höchstbetrag der Kassenkredite:                                                                     500.000 EUR. 

5. Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt des Landkreises Konstanz 2021 
  
 Beschlüsse zum Haushalt 2021 

1. ANTRÄGE DER FRAKTION DER GRÜNEN 

Beschluss 1 (35 Nein-Stimmen gegen 21 Ja-Stimmen, 6 Enthaltungen) - ABLEHNUNG 

Im Haushalt 2021 werden für die beschleunigte Umsetzung von Solarenergieanlagen 
auf den Landkreisliegenschaften   zusätzlich 300.000 EUR aufgenommen. 

Beschluss 2 (Mehrheit der Nein-Stimmen gegen 15 Ja-Stimmen, 7 Enthaltungen) - AB-
LEHNUNG 

Im Haushalt 2021 wird für den Bauunterhalt an den Dienstgebäuden des Landkreises 
aus der Prioritätenliste der Kategorie 6 „Energiesparmaßnahmen“ die Maßnahme 
„Dämmung oberste Geschossdecke Landratsamt“ in Höhe von 450.000 EUR zusätzlich 
mit aufgenommen werden (Haushaltsplanentwurf 2021 S. 83). 

Beschluss 3 (30 Nein-Stimmen gegen 23 Ja-Stimmen, 10 Enthaltungen) - ABLEHNUNG 

Im Haushalt 2021 wird für den Bauunterhalt an den Schulen des Landkreises aus der 
Prioritätenliste der Kategorie 6 „Energieeinsparmaßnahmen“ die Maßnahme „Erneue-
rung der Flurbeleuchtung, LED“ an der Sonnenlandschule Stockach in Höhe von 
150.000 EUR zusätzlich mit aufgenommen. 

Hinweis: 

Folgende Anträge wurden angenommen, nachdem die Fachausschüsse diese empfoh-
len haben: 

 Die Zielvorgabe 1124 Gebäudemanagement (Haushaltsplan 2021 Entwurf S. 
128) soll ergänzt werden um den Halbsatz: „sowie das Ziel der klimaneutralen 
Verwaltung 2040 zu erreichen.“ 

 Die Verwaltung wird damit beauftragt, bis zur Sommerpause 2021 ein Parkraum-
bewirtschaftungskonzept für die kreiseigenen Liegenschaften (Schulen, Verwal-
tungsgebäude usw.) zu erstellen und zur Beschlussfassung vorzulegen. 
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2. ANTRÄGE DER FRAKTION DER FW 

Beschluss 4 (einstimmig, 5 Enthaltungen): 

1. Es wird eine Haushaltsstrukturkommission eingerichtet, die aus 12 Mitgliedern be-
steht (CDU: 3, GRÜNE 3, FW 2, SPD 2, FDP 1, DIE LINKE 1). 

2. Die Mitglieder der unter Ziff. 1 benannten Kommission werden von den Fraktionen 
im Nachgang zur Sitzung benannt. 

3. Die konstituierende Sitzung der Kommission gem. Ziff. 1, in der auch das Arbeits-
programm/der Aufgabenkatalog festgelegt wird, findet Ende Januar/Anfang Feb-
ruar 2021 statt.  

 
Beschluss 5 (Mehrheit der Nein-Stimmen, gegen einige Ja-Stimmen, 1 Enthaltung) - 
ABLEHNUNG 

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 in der sich aus der Bera-
tung – inklusive der Änderungsliste und den Empfehlungsbeschlüssen aus den Fach-
ausschüssen ergebenden Fassung – wird abgelehnt. 

 
3. HAUSHALTSBESCHLUSS (Endabstimmung)  

Beschluss 6 (einstimmig, 4 Enthaltungen): 

Der Kreistag stimmt der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und dem Stellenplan für 
das Haushaltsjahr 2021 sowie der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 
2024 in der sich aus der Beratung – inklusive der Änderungsliste und den Empfeh-
lungsbeschlüssen aus den Fachausschüssen ergebenden Fassung (Hebesatz für die 
Kreisumlage 32,00 %-Punkte, Kreditaufnahme 9.600.000 EUR, ordentliche Tilgungen 
von 4.100.000 EUR und Verpflichtungsermächtigungen von 32.334.724 EUR - davon für 
das Jahr 2022: 15.234.724 EUR; 2023: 10 Mio. EUR; 2024: 7,1 Mio. EUR) – zu. 

6. Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH (GLKN gGmbH);  
Einzahlung in die Kapitalrücklage/Liquiditätsunterstützung 

  
 Beschluss (einstimmig) 

1. Der Einbringung von 13 Mio. EUR aus der finanziellen Verbesserung des Haushaltsjah-
res 2020 des Landkreises als Liquiditätsunterstützung und Kapitalstärkung des GLKN 
auf Basis des gegenüber der GLKN gGmbH bestehenden Betrauungsaktes vom 24. Juli 
2018 wird zugestimmt. 

2. Die Auszahlung erfolgt auf Basis der schuldrechtlichen Vereinbarung zwischen den 
Gesellschaftern der GLKN gGmbH vom 24. Juli 2020, wonach künftige Ausschüttungen 
der GLKN gGmbH bis zu einer Höhe der alleinig vom Gesellschafter Landkreis Konstanz 
geleisteten Einzahlungen zunächst allein dem Landkreis Konstanz zufließen. 

3. Der außerplanmäßigen Auszahlung im Jahr 2020 in Höhe von 13 Mio. EUR wird zuge-
stimmt. Gedeckt wird der außerplanmäßige Bedarf durch Verbesserungen im Teil-
haushalt 3 (Soziales und Gesundheit) sowie im Teilhaushalt 6 (Allgemeine Finanzwirt-
schaft). 

4. Der GLKN hat vorrangig die eigenen Möglichkeiten zur Sicherstellung der Liquidität zu 
nutzen und auszuschöpfen. Nachrangig dazu gewährt der Landkreis Konstanz der 
GLKN gGmbH auf Basis des gegenüber der GLKN gGmbH bestehenden Betrauungsak-
tes vom 24. Juli 2018 ohne Anerkennung einer Rechtspflicht einen Betriebsmittelzu-
schuss in Höhe von insgesamt maximal 20 Mio. EUR zur Abdeckung der prognostizier-
ten Jahresverluste der Hegau-Bodensee-Klinikum GmbH und der Klinikum Konstanz 
GmbH in den Jahren 2020 und 2021, abrufbar in der Zeit von Februar bis Dezember 
2021. Bis dahin nicht benötigte und daher nicht abgerufene Mittel verfallen. Die GLKN 
gGmbH ist berechtigt, die gewährten Mittel innerhalb des GLKN-Verbunds an die 
Hegau-Bodensee-Klinikum GmbH und die Klinikum Konstanz GmbH weiterzuleiten. 
Die Zuschussgewährung steht unter der auflösenden Bedingung, dass sich die Ertrags- 
und Zahlungssituation dergestalt verbessert, dass die Forderungs- und etwaige Zins-
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zahlungen ohne Auslösung eines Insolvenzgrundes oder einer bilanziellen Überschul-
dung erfüllt werden können. Tritt diese auflösende Bedingung ein, ist der Zuschuss 
nebst Zinsen in Höhe von 0,5 % p.a. zur Rückzahlung fällig. 

5. Die Landkreisverwaltung wird ermächtigt, die Details der Zuschussauszahlung gegen-
über der GLKN gGmbH zu regeln und über die jeweiligen Zuschussanträge im Einzelfall 
ohne weitere Befassung des Kreistags zu entscheiden. Die Landkreisverwaltung wird 
den Kreistag regelmäßig über die Inanspruchnahme des Betriebsmittelkredites unter-
richten. 

 

Hinweis: 

Die Kreisräte Burchardt, Häusler und Küttner nahmen wegen Befangenheit weder an der 
Beratung noch an der Beschlussfassung teil. 

6.1 Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH (GLKN gGmbH);  
Änderung in der Besetzung der Auswahlkommission/Stellvertretung 

  
 Beschluss (einstimmig): 

1. Die Besetzung der vom Kreistag am 19. Oktober 2020 bestellten Auswahlkommission 
(Mitglieder des Kreistags) wird wie folgt geändert: 

An Stelle von Kreisrat Simon PSCHORR übernimmt Kreisrätin Sibylle RÖTH die Stellver-
tretung von Kreisrätin Antje BEHLER. 

 
2. Die Auswahlkommission (Mitglieder des Kreistags) gilt insoweit im Wege der Einigung 

als gesamthaft neu bestellt. 

 
Nachrichtlich: 

Vom Kreistag werden somit folgende Mitglieder in die Auswahlkommission entsandt: 

CDU Kreisrat Uwe EISCH, Stellvertreter: Kreisrat Andreas ELLEGAST 
GRÜNE Kreisrätin Saskia FRANK, Stellvertreterin: Kreisrätin Heidi REIFF 
FW  Kreisrat Peter KESSLER, Stellvertreter: Kreisrat Dr. Thomas AUER 
SPD Kreisrat Tobias VOLZ, Stellvertreter: Kreisrat Hans-Peter STORZ 
FDP Kreisrätin Kirsten BRÖßKE, Stellvertreter: Kreisrat Rupert METZLER 
LINKE         Kreisrätin Antje BEHLER, Stellvertreterin: Kreisrätin Sibylle RÖTH. 

7. Verwertung von Wertstoffen im Landkreis Konstanz; 
Auftragsvergaben Ausschreibung flächendeckende Verwertungsleistungen (Altpa-
pier/Pappe/Kartonagen, Altholz, Altmetall) 

  
 Beschluss (einstimmig): 

1. Die ausgeschriebenen Verwertungsleistungen werden nach Prüfung und Wertung an 
die jeweils wirtschaftlichsten Bieter vergeben:  

Los 2: Übernahme und Verwertung von Altpapier aus dem Gebiet des Müllabfuhr-
zweckverbandes Rielasingen-Worblingen an die Fa. Palm Recycling GmbH & Co.KG, 
Aalen, zum Gesamtangebotsentgelt für die Vertragslaufzeit von 4 Jahren von insge-
samt 718.340,50 EUR (Erlöse); 

Los 3: Stellung einer Umschlaganlage für Altpapiermengen (PPK) aus der Stadt Singen 
und den 17 Gemeinden an die Fa. Remondis Süd GmbH & Co.KG, München, zum Ge-
samtangebotsentgelt für die Vertragslaufzeit von 4 Jahren von insgesamt 428.658,60 
EUR (Aufwand); 

Los 6: Übernahme und Verwertung von Altmetall an die Fa. Oehle Rohstoffverwertung 
GmbH, Singen, zum Gesamtangebotsentgelt für die Vertragslaufzeit von 4 Jahren von 
insgesamt 210.170,48 EUR (Erlöse). 
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Hinweis: 

Die Vergabe der Leistungen der Lose 2, 3 und 6 /Ziff. 1 des Beschlusses erfolgte durch 
den Betriebsausschuss am 2. November 2020, nachdem dieser dafür zuständig war. 

 
2. Der Kreistag vergibt die ausgeschriebenen Verwertungsleistungen wie folgt: 

Los 1: Übernahme und Verwertung von Altpapier aus der Stadt Konstanz an die Fa. 
Remondis, Trade and Sales GmbH, Lünen, zum Gesamtangebotsentgelt für die Ver-
tragslaufzeit von 4 Jahren von insgesamt 1.292.851,20 EUR (Erlöse); 

Los 4: Übernahme und Verwertung von Altpapier (PPK) aus der Stadt Singen und den 
17 Gemeinden an die Fa. Palm Recycling GmbH & Co.KG, Aalen, zum Gesamtange-
botsentgelt für die Vertragslaufzeit von 4 Jahren von insgesamt 2.647.422,00 EUR (Er-
löse); 

Los 5: Übernahme und Verwertung von Altholz an die Fa. Alba Süd GmbH & Co.KG, 
Waiblingen, zum Gesamtangebotsentgelt für die Vertragslaufzeit von 4 Jahren von 
insgesamt 1.302.655,87 EUR (Aufwand). 

8. Restabfallbehandlung ABK GmbH; 
Zustimmung zur Verlängerung des Vertrags mit der TPLUS GmbH 

  
 Beschluss (Mehrheit der Ja-Stimmen gegen 1 Nein-Stimme, 1 Enthaltung): 

Der Vertreter des Landkreises Konstanz wird bevollmächtigt, in der Gesellschafterver-
sammlung der Abfallwirtschaftsgesellschaft der Landkreise Bodenseekreis und Konstanz 
mbH (ABK) die Zustimmung zu folgenden Beschlüssen abzugeben: 

1. Das Angebot der TPLUS GmbH zur weiteren Behandlung von Teilmengen in der 
Schweiz nach Variante 1 wird angenommen.  

2. Die Entscheidung über eine Vertragsverlängerung wird zurückgestellt. Der Aufsichtsrat 
der ABK GmbH wird ermächtigt, bis zum 30. Juni 2022 über eine Vertragsverlängerung 
bis zum 31. Dezember 2030 zu beschließen. 

3. Die Geschäftsführung der ABK GmbH wird beauftragt, mit der TPLUS GmbH eine ent-
sprechende Nachtragsvereinbarung abzuschließen. 

9. Hauptsatzung des Landkreises Konstanz; 
Übernahme von Änderungen in der Landkreisordnung 

  
 Beschluss (Mehrheit der Ja-Stimmen gegen 1 Nein-Stimme): 

Der Änderung der Hauptsatzung des Landkreises Konstanz wird gemäß ANLAGE 2 zur Sit-
zungsvorlage zugestimmt.  

9.1 Änderung der Bekanntmachungssatzung des Landkreises Konstanz 
  
 Beschluss (einstimmig): 

Der Änderung der Satzung über die öffentlichen Bekanntmachungen des Landkreises Kon-
stanz wird gemäß ANLAGE 1 zur Sitzungsvorlage zugestimmt. 

9.2 Geschäftsordnung für den Kreistag; 
Übernahme von Änderungen aus der Landkreisordnung/sonstige Änderungen 

  
 Beschluss (einstimmig): 

Der Neufassung der Geschäftsordnung gemäß Anlage 3 zur Sitzungsvorlage wird zuge-
stimmt.  

10. Berufsschulzentrum Radolfzell und Wessenberg-Schule Konstanz; 
Zweijähriges Berufskolleg Fremdsprachen 

  
 Beschluss (einstimmig, 1 Enthaltung): 

Die Verlegung des zweijährigen Berufskollegs Fremdsprachen zum Schuljahr 2021/22 von 
der Wessenberg-Schule Konstanz an das Berufsschulzentrum Radolfzell wird für drei Jahre 
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bis zum Schuljahr 2024/25 ausgesetzt. Beim Regierungspräsidium Freiburg ist ein entspre-
chender Antrag zu stellen. 

11. Krankenhaus Stockach GmbH (KHS); 
Einmaliger Zuschuss zur Finanzierung der Digitalisierung - nachträgliche Änderung der 
Fördergrundlagen 

  
 Beschluss 1 (Mehrheit der Nein-Stimmen gegen 6 Ja-Stimmen, 7 Enthaltungen) – ABLEH-

NUNG 

Der Beschlussvorschlag wird um folgende Ziff. 2 ergänzt (bisherige Ziff. 2 wird zu Ziff. 3):  

Bis zum Nachweis einer funktionierenden Schnittstelle unterliegt die Freigabe der Mittel 
einem Sperrvermerk. 
 
Hinweis:  

Antrag von Kreisrat Küttner. 
 
Beschluss 2 (30 Ja-Stimmen gegen 24 Nein-Stimmen, 8 Enthaltungen): 

Ziff. 2 des Beschlussvorschlags erhält folgende Fassung: 

Der Kreistag erwartet, dass NACHWEISLICH eine Schnittstelle zum elektronischen Daten-
austausch zwischen der GLKN gGmbH und der KH Stockach GmbH sichergestellt wird. 

Hinweis: 

Antrag von Kreisrat Prof. Dr. Luick. 
 
Beschluss 3/Gesamtbeschluss (einstimmig, 3 Enthaltungen): 

1. Der Landkreis Konstanz erhält seine Förderzusage für die Digitalisierung des Kranken-
hauses Stockach mit einem Zuschuss für die nicht anderweitig geförderten und nach-
gewiesenen Investitionskosten in Höhe von maximal 738.000 EUR aufrecht. 

2. Der KT erwartet, dass nachweislich eine Schnittstelle zum elektronischen Datenaus-
tausch zwischen der GLKN gGmbH und der KH Stockach GmbH sichergestellt wird. 

3. Diese Förderung begründet keinen weiteren Anspruch der Krankenhaus Stockach 
GmbH auf Förderung jedweder Art gegenüber dem Landkreis Konstanz. 

 
Hinweis: 

 Kreisrat Karle nahm wegen Befangenheit weder an der Beratung noch an der Beschluss-
fassung teil.  

 Im Rahmen einer ANHÖRUNG wurde ihm auf Wunsch aus der Mitte des Kreistags kurz 
das Wort erteilt. Widerspruch dagegen erhob sich nicht. 

12. Wiedereinführung des Alt-Kennzeichens "STO" (Stockach); 
Antrag der Stadt Stockach 

  
 Beschluss (Mehrheit der Ja-Stimmen gegen 6 Nein-Stimmen, 6 Enthaltungen): 

Dem Antrag der Stadt Stockach auf Wiedereinführung des Altkennzeichens „STO“ wird 
stattgegeben.  

13. Übernahme der Kosten für Corona-Schnelltests für die Frauenhäuser im Landkreis Kon-
stanz 

  
 Beschluss (Mehrheit der Ja-Stimmen gegen 1 Nein-Stimme): 

1. Der Landkreis übernimmt aus Mitteln des Haushaltes 2020 die Kosten für die einmali-
ge Beschaffung von Corona-Schnelltests (1 Gebinde mit 640 Testkassetten) für die 
Frauenhäuser im Landkreis Konstanz.  

2. Die Frauenhäuser werden verpflichtet, eine Testkonzeption vorzulegen. 
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14. Bürgerfragestunde 
  
 Beschluss: 

Entfällt. 

Auf Nachfrage des Vorsitzenden erfolgt keine Meldung. 

 
Hinweis: 

Die Sitzung wurde in Bild und Ton in einen separaten Zuhörerraum übertragen.  

15. Mitteilungen 
  
15.1 Beteiligungsbericht 2019 
  
 Beschluss: 

Entfällt. 

Die Mitglieder des Kreistags nehmen den Beteiligungsbericht des Landkreises für das Jahr 
2019 zur Kenntnis. 

16. Verschiedenes - Bekanntgaben - Anträge - Wünsche 
  
16.1 COVID-19; 

Darstellung der Infektionszahlen je Stadt/Gemeinde 
  
 Beschluss: 

Entfällt. 

Kreisrat Siegfried Lehmann bedankt sich beim Vorsitzenden für die nunmehr “gemeinde-
scharfe Darstellung” des Infektionsgeschehens. Das sei für die Bürgerinnen und Bürger sehr 
hilfreich, wie positive Rückmeldungen belegen. 

Wortmeldungen dazu erfolgen nicht. 

16.2 Wegfall eines Buskurses für Schüler des Marianum in Hegne; 
Anfrage von Kreisrat Ellegast 

  
 Beschluss 

Entfällt. 

Kreisrat Ellegast teilt mit, dass das Landratsamt zum Fahrplanwechsel einen Schnellbuskurs 
ab Konstanz zur ersten Schulstunde am Marianum in Hegne streichen will. Dies hat zu Un-
mut bei Schülern, Eltern und der Schulleitung geführt. 

Der Vorsitzende antwortet, dass bereits am Mittwoch (09.12.2020) ein Gespräch mit allen 
Beteiligten stattfinden wird. Das Problem liegt an einer Baustelle und einem sehr hohen 
Verkehrsaufkommen, was eine pünktliche Ankunft kaum möglich macht. Unabhängig davon 
wird versucht, eine Lösung zu finden – ein Gespräch ist – wie erwähnt – bereits terminiert. 

Wortmeldungen hierzu erfolgen nicht. 

16.3 Inklusionspreis des Landkreises Konstanz; 
Bekanntgabe der Preisträger 

  
 Beschluss 

Entfällt. 

Der Vorsitzende berichtet, dass die Jury die Preisträger für den Inklusionspreis des Land-
kreises Konstanz gekürt hat. Der Preis, der mit insgesamt 6.000 EUR dotiert ist, wird wie 
folgt aufgeteilt: 

 je 1.000 EUR für Caritasverband Singen, Christliche Schule im Hegau, Berufsvorbereiten-
de Einrichtung Engen, Jugendmusikschule Westlicher Hegau und Fahnenschwinger Kon-
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stanz 

 je 500 EUR für den Musikverein Bohlingen und den Turnverein Volkertshausen. 

Die Verleihung erfolgt in einem geeigneten Rahmen. 

Wortmeldungen hierzu erfolgen nicht. 

16.4 Verpflegung in der heutigen Sitzung des Kreistags; 
Anmerkung von Kreisrätin Özdemir 

  
 Beschluss: 

Entfällt. 

Kreisrätin Özdemir ist der Auffassung, dass die Verpflegung in Sitzungen “passgenauer” ge-
plant werden sollte, um einer Lebensmittelverschwendung entgegen zu wirken (vorherige 
Abfrage). 

Der Vorsitzende antwortet, dass man sich seiner Verantwortung bewusst ist; überzählige 
Lebensmittel werden einer sinnvollen Weiterverwendung zugeführt. 

Wortmeldungen erfolgen nicht. 

16.5 Abschluss der Sitzung - Jahresrückblick 
  
 Beschluss 

Entfällt. 

Der Vorsitzende dankt für die gute Sitzung und die sehr gute und konstruktive Zusammen-
arbeit im laufenden Jahr. Er wünscht sich dies auch im kommenden Jahr, in dem viele Her-
ausforderungen zu bewältigen sind. 

Kreisrat und Fraktionsvorsitzender Burchardt blickt aus Sicht des Kreistags auf das zu Ende 
gehende Jahr zurück und bedankt sich ebenfalls für die sehr gute und konstruktive Bera-
tungskultur trotz unterschiedlicher Positionen. Ein Dank an die Verwaltung für die geleistete 
Arbeit runden den Rückblick ab. 

Anschließend erhalten die Mitglieder des Kreistags ein kleines Geschenk – bei einem Glas 
Sekt klingt die Sitzung (“coronagerecht”) aus. 
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